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Referentenentwurf zum "Hospiz- und Palliativgesetz“   
 
 
Sehr geehrter Herr Müller, 
 
im Namen des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- 
und Hals-Chirurgie danke ich Ihnen für die Möglichkeit, zum Referentenentwurf zum „Hospiz- und 
Palliativgesetz“ Stellung zu nehmen.  
 
Wir erlauben uns, den Entwurf wie folgt zu kommentieren: 
Grundsätzlich begrüßt die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und 
Hals-Chirurgie das Vorhaben, die Pflegebedingungen in Hospizen und in Palliativeinrichtungen zu 
verbessen.  
 
Bei der späteren praktischen Umsetzung des Gesetzes ist unserer Auffassung nach unbedingt 
darauf zu achten, dass die faktisch an der Behandlung von Palliativpatienten beteiligten 
medizinischen Fachgebiete in die Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen konkret 
eingebunden werden. Für den Bereich der HNO-Heilkunde wäre hier beispielhaft zu nennen, dass 
es zahlreiche Palliativpatienten gibt, die zum Lebensende mit einem Tracheostoma versorgt und 
enteral unter oft erschwerten Bedingungen ernährt werden müssen – hier gilt es, durch das 
Einbringen fachlicher HNO-Expertise (durch Kooperationsärzte bei stationärer Pflege bzw. durch 
Vertragsärzte bei ambulanter Pflege) bekannte qualitative Defizite zu beseitigen.  
 
Insgesamt fällt auf, dass das Gesetz sehr auf die Pflege fokussiert ist. Die Verankerung der 
Palliativpflege als Querschnittsfach in der Pflegeausbildung wird daher dringend angeraten (analog 
zur ärztlichen Ausbildung im Bereich Palliativmedizin). 
 
Konkrete inhaltliche Korrekturvorschläge zum Referentenentwurf sind uns aufgrund der zur 
Verfügung stehenden und sehr knapp bemessenen Frist nicht möglich. Dennoch ist es dem 
Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 
wichtig, dass die o. a. Kommentare an die zuständigen Entscheidungsgremien weitegeleitet 
werden.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Prof. Dr. med. Werner Hosemann  
Präsident 


